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Verfahrensrichtlinie zum Umgang mit Fällen von Kindeswohlgefährdung in der 
Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Laatzen 
 
 
 
 
Die Erziehung und Pflege der Kinder sind gem. § 1 Abs. 2 SGB VIII in Verbindung 
mit Artikel 6 des Grundgesetzes das natürliche Recht und die Pflicht der Eltern.  
 
Kinder davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch die missbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Rechte oder durch Vernachlässigung Schaden erleiden, ist 
die Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft, die vorrangig durch die Jugendämter 
wahrgenommen wird. 
 
Dieser Schutzauftrag der Jugendhilfe ist nach der Novellierung des SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfegesetz) im Jahr 2005 durch den § 8a nochmals konkretisiert und 
hervorgehoben worden. Das Jugendamt ist hiernach verpflichtet im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte eine Gefährdungseinschätzung 
vorzunehmen. Bei einer Kindeswohlgefährdung muss es die Entscheidung treffen, ob 
es die Anrufung des Familiengerichts für erforderlich hält, damit von dort ggf. in das 
Sorgerecht eingreifende Maßnahmen getroffen werden können. Das Jugendamt hat 
zudem bei Gefahr im Verzug für Kinder und Jugendliche die Befugnis, sofort zu 
handeln, auch wenn damit in das Elternrecht eingegriffen wird. 
 
Um diesem wichtigen Schutzauftrag adäquat nachkommen zu können, gilt für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe eine Richtlinie, nach der 
bei Bekannt werden einer möglichen Kindeswohlgefährdung bindend zu verfahren 
ist. Diese ist der Drucksache zur Kenntnisnahme beigefügt. 
 
In Vertretung: 
 
 
 
Schneider 
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Ablaufschema bei Bekannt werden eines Falles von Kindeswohlgefährdung 

 
 
 

Bekannt werden einer möglichen Kindesmisshandlung und / oder Kindesvernachlässigung 
(Schriftliche, mündliche, telefonische, persönliche und / oder elektronische Mitteilung 

 
 

Aufnahme und Dokumentation aller relevanten Daten und Fakten 
 
 
 

Erste gemeinsame Risikoeinschätzung mit Leitung und weiterer Fachkraft 
 

                 
 
  
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Akute 
Kindeswohlgefährdung 

liegt vor 

Keine akute Gefährdung 
erkennbar, jedoch sind 
weitere Informationen 

notwendig 

Keine akute Gefährdung 
erkennbar, weitere Maß- 
nahmen nicht notwendig 

Sofortiger Hausbesuch als 
erste kontrollierende 
Maßnahme, dabei 

Risikoeinschätzung vor Ort 

Gefährdung 
des Kindeswohl, 

liegt vor, 
sofortige 

Inobhutnahme 

Einholen weiterer 
Informationen (KiTa, 

Schule,etc.),dann 
erneute 

Risikoeinschätzung 

 
Fehl- 

besuch 

 
Keine 

Kindeswohlgefährdung, 
aber Handlungsbedarf 

 
Möglichkeiten von  

Hilfen zur Erziehung 
aufzeigen und anbieten 

 
Bei Ablehnung oder 

mangelnder Mitwirkung, 
Einschaltung des 
Familiengerichtes 

Versuch der Kontaktaufnahme zu den 
Eltern und so schnell wie möglich weiteren 

Hausbesuch versuchen 
 

In Akutsituationen zur Gefährdungsabwehr 
Zutritt mit Hilfe von Polizei verschaffen 

 
Eltern stimmen der  

Inobhutnahme nicht zu, 
Einschaltung des 
Familiengerichtes 

Entsprechend des Alters und des Entwicklungsstandes der/des Minderjährigen ist mit dieser/diesem ein 
Gespräch allein zu führen und bei Hinweisen auf eine körperliche Misshandlung, auf Mangelernährung 
und/oder auf Vernachlässigung eine persönliche Inaugenscheinnahme vorzunehmen. Im Zweifelsfall muss 
eine medizinische Untersuchung der/des Minderjährigen erfolgen. Sind in einer Familie mehrere Kinder 
vorhanden, ist zu jedem Kind Kontakt aufzunehmen und dessen Situation zu überprüfen. 
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Verfahrensrichtlinie zum Umgang mit Fällen von Kindeswohlgefährdung in der 
Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Laatzen 

 
 
1. Staatliches Wächteramt und Schutzauftrag des Jugendamtes bei 
Kindeswohlgefährdung 
 
1.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Gem. § 1 Abs. 2 SGB VIII in Verbindung mit Artikel 6 des Grundgesetzes sind Pflege 
und Erziehung der Kinder das natürliche Recht der Eltern und die ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Aufgabe der Kinder- 
und Jugendhilfe ist es, Kinder davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung 
durch die missbräuchliche Ausübung der elterlichen Rechte oder durch 
Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren zu 
schützen  
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). 
 
Das staatliche Wächteramt wird vor allem durch den zivilrechtlichen Kinderschutz  
d. h. der Befugnis des Gerichtes nach den §§ 1666, 1666a BGB in das elterliche 
Sorgerecht einzugreifen, konkretisiert. Ebenso wird die Jugendhilfe durch ihre 
Befugnis, bei Kindeswohlsgefährdung nach § 8a Abs. 3 SGB VIII zu entscheiden, ob 
es eine Anrufung des Gerichts für erforderlich hält, mit dem staatlichen Wächteramt 
verknüpft. Das Jugendamt hat zudem bei Gefahr im Verzug für Kinder und 
Jugendliche die Befugnis, sofort zu handeln, (§ 8 a Abs. 3, § 42 SGB VIII) auch wenn 
damit in das Elternrecht eingegriffen wird.  
 
Für die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe ist die sorgfältige Beobachtung von 
Auffälligkeiten, die auf Gewalthandlungen an Kindern und Jugendlichen hindeuten, 
oberste Voraussetzung für rechtzeitiges und umsichtiges sozialpädagogisches 
Handeln. 
 
1.2 Gewichtige Anhaltspunkte 
 
Gewichtige Anhaltspunkte, die Auslöser zur Wahrnehmung des Schutzauftrages sein 
können, sind Hinweise oder Informationen über Handlungen gegen Kinder und 
Jugendliche oder Lebensumstände, die das leibliche, geistige, oder seelische Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen gefährden. Hierbei ist es unerheblich, ob die 
Gefährdung durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch 
Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes Versagen 
der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten entstanden ist. 
 
Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich 
unterscheiden: 

- körperliche oder seelische Vernachlässigungen 
- seelische Misshandlungen 
- körperliche Misshandlungen sowie 
- sexuelle Gewalt 

 
Hinweise auf mögliche Kindesvernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen 
Missbrauch sind zunächst wertungsfrei aufzunehmen und einer sorgfältigen Prüfung 
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zu unterziehen. 
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Am Ende der Ermittlungen steht die Bewertung und Entscheidung, ob im Sinne des 
staatlichen Wächteramtes weitergehende Schritte zum Wohle des Kindes oder 
Jugendlichen erforderlich sind. 
 
2. Bekannt werden einer möglichen Kindesmisshandlung und/oder 
Kindesvernachlässigung 
 
2.1 Aufnahme und Dokumentation aller relevanter Daten und Fakten 
 
Jede schriftliche, mündliche, telefonische und/oder elektronische Mitteilung, 
ungeachtet ob sie anonym oder unter Namensnennung erfolgte, die Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung enthält, ist von der informierten Fachkraft schriftlich 
aufzunehmen und zu unterzeichnen. Durch konkrete Nachfragen bei der Aufnahme 
der Erstmitteilung trägt die Fachkraft zur möglichst weitergehenden Aufklärung des 
Sachverhaltes bei. Hierbei ist die Klärung folgender Fragen von besonderer 
Wichtigkeit: 

 
 Name, Adresse, Telefonnummer der betroffenen Familie / Person 

(Zuständigkeit prüfen, ggf. Hinweis auf anderes Jugendamt geben oder 
erhaltene Information unverzüglich an die zuständige Behörde weitergeben) 

 
 Genaue Beobachtungen der Informantin/des Informanten abfragen 

 
 Wie lange ist die Situation schon bekannt 

 
 Was veranlasst die Informantin/den Informanten gerade jetzt zur Mitteilung? 

Gibt es Anhaltspunkte, die ein sofortiges Handeln und Tätigwerden der 
Kinder- und Jugendhilfe erfordern? 

 
 Was weiß die Informantin/der Informant über das betroffene Kind / 

Jugendlichen; hierbei sind Aufenthaltsort, Alter, Entwicklungsstand, 
Verhaltensweisen, ggf. Gesundheitszustand wichtig. Gibt es direkte 
Äußerungen des Kindes / Jugendlichen zu seiner Situation? 

 
 Was weiß die Informantin/der Informant über die Situation in der Familie? Sind 

Geschwister vorhanden, die ebenfalls gefährdet sein könnten? 
 

 In welcher Beziehung steht die Informantin/der Informant zur betroffenen 
Familie? Ist die Informantin/der Informant damit einverstanden, dass ihre/seine 
Identität bekannt wird? 

 
 Wurden bereits andere Stellen / Behörden benachrichtigt? 

 
 Hat die Informantin/der Informant die Eltern / Personensorgeberechtigten 

schon von sich aus auf ihre/seine Beobachtungen angesprochen? 
 

 Ggf. Namen und Telefonnummer der Informantin/des Informanten für 
mögliche Rückfragen notieren - 

 
In dem Gespräch sollte Klarheit darüber gewonnen werden, ob der geschilderte 
Inhalt der Meldung auf eigenen Beobachtungen der Informantin/des Informanten, auf 



8 

9 

Hörensagen oder auf Vermutungen beruht. Die Informantin/der Informant sollte darin 
bestärkt werden, dass die Weitergabe der Informationen richtig war und den 
Hinweisen auf jeden Fall nachgegangen werden wird. Zudem sollte der Hinweis 
erfolgen, dass Rückmeldungen an sie/ihn nur im Rahmen des Datenschutzes und 
unter Einhaltung der Schweigepflicht möglich sind. Soweit es rechtlich möglich ist, 
bleibt die Anonymität der Informantin/des Informanten gewahrt. 
 
2.2 Gemeinsame Risikoeinschätzung 
 
Nach Erhalt der Information ist zunächst zu prüfen, ob und inwieweit die betroffene 
Familie der Kinder- und Jugendhilfe bereits bekannt ist und welche Informationen 
schon vorliegen.  
 
In jedem Fall ist unmittelbar nach dem Bekannt werden eines Hinweises die Leitung 
der Kinder- und Jugendhilfe bzw. bei Abwesenheit die Teamleitung zu informieren. 
Gemeinsam mit dieser und einer weiteren Fachkraft ist eine Risikoeinschätzung 
vorzunehmen, die sich schwerpunktmäßig auf die Sicherheit der/des Minderjährigen 
und den möglicherweise bestehenden unverzüglichen Handlungsbedarf bezieht. 
Hierbei ist eine Entscheidung zu fällen, ob unverzüglicher Hilfebedarf besteht und ein 
sofortiges Einschreiten notwendig ist, bzw. welche weiteren Schritte zu einer 
Gefahrenabwehr eingeleitet werden müssen.  
 
Das Ergebnis dieser ersten Risikoeinschätzung ist zu dokumentieren. 
 
 
3. Hausbesuch als kontrollierende Maßnahme 
 
3.1 Durchführung eines ersten Hausbesuches 
 
Entsprechend des Ergebnisses der Risikoanalyse sind die dort vereinbarten 
Handlungsschritte umzusetzen. Hierbei gilt die Prämisse, dass Kinderschutz absolute 
Priorität vor allen anderen Arbeitsaufträgen hat.  
 
Ergibt die Risikoanalyse Anhaltspunkte für eine gegenwärtige oder akut drohende 
Kindeswohlgefährdung ist unverzüglich und unangemeldet ein Hausbesuch 
durchzuführen. In der Regel erfolgt ein solcher Hausbesuch durch möglichst zwei 
Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe. Dieser hat das Ziel, eine umfassende 
Einschätzung des Sachverhaltes, sowie eine Bewertung der/des Minderjährigen zu 
ihren/seinen Lebensbedingungen und ihrem/seinem Entwicklungsstand 
vorzunehmen. Während des Hausbesuches sind daher folgende Fakten zu klären: 

 
 Der gegenwärtige körperliche und psychische Zustand der/des Minderjährigen 

 
 Bestehen Anzeichen für eine Vernachlässigung / Misshandlung 

 
 Wie ist der Ernährungszustand der/des Minderjährigen 

 
 In welcher Verfassung befinden sich die Sorgeberechtigten (Anzeichen für 

Alkohol, Drogen, psychischer und gesundheitlicher Zustand  
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 Wie stellt sich die wohnliche Situation der Familie dar; in welchem Zustand 
befindet sich die Wohnung 

 
 Ist aufgrund der vorgefundenen Situation die sofortige Einschaltung Dritter 

notwendig ( Notarzt, Sozialpsychiatrischer Dienst, Polizei) 
 

 Ist die Vorstellung der/des Minderjährigen bei einer Ärztin/einem Arzt, in einer 
Klinik oder in der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover 
erforderlich 

 
 Das gegenseitige Verhältnis Minderjährige/Minderjähriger - Sorgeberechtigte 

 
 Die Reaktion der Sorgeberechtigten auf etwaige Angebote geeigneter Hilfe zur 

Erziehung 
 

 Werden weitere Daten der Familie benötigt 
 
 
Entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand der/des Minderjährigen ist mit 
dieser/diesem ein Gespräch allein zu führen und bei Hinweisen auf eine körperliche 
Misshandlung, auf Mangelernährung und / oder auf Vernachlässigung eine 
persönliche Inaugenscheinnahme vorzunehmen. Im Zweifelsfall muss die/der 
Minderjährige einer Ärztin/einem Arzt vorgestellt werden. Sind in einer Familie 
mehrere Kinder vorhanden, ist zu jedem Kind Kontakt aufzunehmen und dessen 
Situation zu überprüfen. 
 
 
3.2 Fragen zur Einschätzung einer evtl. vorhandene Gefährdung 
 
Die Einschätzung einer evtl. vorhandenen Gefährdung des Kindeswohls kann 
erleichtert werden durch die Beantwortung folgender vier Fragen zur Einstellung und 
zum Verhalten der Sorgeberechtigten und zur Position des Kindes: 
 

 Gewährleistung des Kindeswohls 
Inwieweit ist das Wohl des Kindes durch die Sorgeberechtigten gewährleistet 
oder ist dies nur teilweise bzw. überhaupt nicht der Fall? 

 
 Problemakzeptanz 

Sehen die Sorgeberechtigten selbst ein Problem oder ist dies weniger oder 
gar nicht der Fall? 
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 Problemkongruenz 
Stimmen die Sorgeberechtigten in der Problemeinschätzung mit den 
beteiligten Fachkräften überein ? 

 
 Hilfeakzeptanz 

Sind die Sorgeberechtigten und die Kinder bereit Hilfsangebote anzunehmen 
und zu nutzen? 
 

4. Sofortentscheidung 
 
Von den Fachkräften vor Ort ist gemeinsam, ggf. nach kurzer interner Absprache, 
eine erste Entscheidung über die weitere Vorgehensweise zu treffen. Bei Bedarf ist 
die Leitung der Kinder- und Jugendhilfe telefonisch zu beteiligen. Notwendige 
Maßnahmen sind in die Wege zu leiten.  
 
Dabei sind folgende Sofortmaßnahmen möglich: 
 

 Eine akute Kindeswohlgefährdung ist erkennbar und ein sofortiges Handeln 
zum Schutz der/des Minderjährigen erforderlich. Eine Inobhutnahme oder eine 
Hilfe zur Erziehung im Rahmen einer Krisenintervention ist einzuleiten 

 
 Eine akute Kindeswohlgefährdung ist zwar nicht unmittelbar festzustellen, 

allerdings auch nicht auszuschließen. Eine weitere Abklärung durch 
Einschaltung anderer Fachkräfte wie z.B. einer Ärztin/eines Arztes , des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes oder der Beratungsstelle gegen sexuellen 
Missbrauch ist geboten. Sind diese Fachkräfte nicht verfügbar und kann eine 
weitere Aufklärung des Sachverhaltes nicht erfolgen, ist das Kind vorsorglich 
in Obhut zu nehmen. Die weitere Aufklärung des Sachverhaltes hat am 
nächsten Arbeitstag zu erfolgen 

 
 
Eine Sofortmaßnahme ist nach ersten Erkenntnissen nicht notwendig: 
 

 Eine akute Kindeswohlgefährdung ist zwar nicht erkennbar, jedoch erscheint 
es notwendig, weitere Informationen einzuholen, die Entwicklung der/des 
Minderjährigen im Rahmen des staatlichen Wächteramtes zu beobachten  
und / oder Hilfen anzubieten. Die weitere Aufklärung des Sachverhalts ist 
unverzüglich durchzuführen. Die geplante Vorgehensweise ist zu 
dokumentieren 

 
 Die Ermittlungen bestätigen nicht die bisherigen Hinweise auf eine 

Kindesvernachlässigung oder Kindeswohlgefährdung. Das 
Ermittlungsergebnis ist zu dokumentieren 

 
5. Verhalten bei Fehlbesuchen 
 
Sofern bei dem ersten Hausbesuch niemand angetroffen wird, sind unverzüglich 
weitere Recherchen zum Verbleib der/des Minderjährigen/ der Familie vorzunehmen. 
Mögliche Optionen hierbei sind Versuche telefonischer Kontaktaufnahme mit den 
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Sorgeberechtigten, ggf. Kontaktaufnahme zur Schule, zum Kindergarten, zum Hort 
etc. aber auch ggf. Kontaktaufnahme zu Nachbarn und/oder Mitbewohnerinnen bzw. 
Mitbewohnern unter Beachtung des Datenschutzes.  
 
Sind diese Schritte nicht erfolgreich und liegt eine Einschätzung über eine dringende 
Gefährdung ( bevorstehender Eintritt der Gefahr) des Kindeswohls vor, ist die Polizei 
einzuschalten. Dieses gilt insbesondere dann, wenn es sich um Kinder unter sechs  
Jahren handelt, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, aber auch bei älteren Kindern, 
sofern eine entsprechende Gefahreneinschätzung vorliegt. Wird die Gefährdung des 
Kindeswohl zwar als gegeben, jedoch nicht als dringend eingeschätzt, so hat eine 
neue Kontaktaufnahme am nächsten Arbeitstag zu erfolgen. Das Verfahren hierzu 
wird in der vorher erfolgten Risikoeinschätzung festgelegt. 
 
In jedem Fall ist der betroffenen Familie eine Nachricht mit der Aufforderung sich zu 
melden zu hinterlassen. 
 
 
6. Entscheidung über weitere Maßnahmen 
 
Im Anschluss an einen Hausbesuch sind von den an der Risikoeinschätzung 
beteiligten Fachkräften die weiteren Handlungsschritte festzulegen und zu 
protokollieren. Hierbei gibt es folgende Entscheidungsmöglichkeiten: 
 

 Eine Kindeswohlgefährdung ist nicht gegeben. 
Es besteht kein weitergehender Ermittlungs- und Betreuungsbedarf. Die 
bisher vorliegenden Hinweise stimmen mit den erhobenen Daten und Fakten 
nicht überein. Eine ggf. eingeleitete Inobhutnahme oder Maßnahme der Hilfe 
zur Erziehung ist zu beenden.  

 
 Es besteht ein weitergehender Ermittlungsbedarf. 

Aufgrund der vorliegenden Hinweise, sowie den erhobenen Daten und Fakten 
ergeben sich weitere Fragen, die vor einer endgültigen Entscheidung weiterer 
Ermittlungen bedürfen. In diesem Fall sind die in dem Fachgespräch 
aufgeworfenen Fragen zu klären und im Anschluss daran eine Fortsetzung der 
Fallerörterung vorzunehmen. 
 

 Einleitung von Betreuungsmaßnahmen oder Maßnahmen der Hilfe zur 
Erziehung. 
Die Ergebnisse lassen einen Hilfebedarf für die Minderjährige/den 
Minderjährigen und / oder seine Eltern / Betreuungspersonen erkennen. Die 
Sorgeberechtigten stimmen einer solchen Maßnahme zu. Im Rahmen des 
Hilfeplanverfahrens ist der weitere Bedarf und Umfang abzuklären. 

 
 Einleitung von familiengerichtlichen Maßnahmen. 

Die bisherigen Ergebnisse schließen eine Gefährdung des Kindeswohls nicht 
aus. Die Sorgeberechtigten stehen Hilfsangeboten ablehnend gegenüber. Zur 
weiteren Klärung des Sachverhaltes oder zur Einleitung geeigneter Hilfen sind 
Maßnahmen des Familiengerichtes zwingend notwendig.  
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Auf jeden Fall muss das Familiengericht eingeschaltet werden, wenn aufgrund 
einer akuten Kindeswohlgefährdung eine Inobhutnahme ausgesprochen 
wurde und die Sorgeberechtigten dieser Inobhutnahme widersprechen bzw. 
keinen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellen. Die Einschaltung des 
Familiengerichtes hat unverzüglich zu erfolgen. 


